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Ayfgesjellt , h!_J,lfgrund des Aufstellungsbeschlusses der Gemeindevertretung vom 
tJLLll_,lJ_wJ,;._. Die ortsübliche Bekonp.tmochung.., ges Aufstellungsbeschlusses ist durch 
Abdruck in den "Tageszeitungen" om.Llk.J..Q.tf.1._ll;i;lr: erfolgt. 

Die frühzeitige Bürgerbeteiligung noch § 3 Abs. 1 Satz 1 BouGB ist om A J.., 03.;.../l§fll_ 
durchgeführt worden. 

Qie von der Planung berührten Träger öffentlicher Belange sind mit Schreiben vom 
J2..!0:3...i1JlJl8._zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert worden. 

Die Gemeindevertretung hat am !)]6..Q~t},ßji__ den Entwurf der 1. Änderung des 
Flächennutzungsplanes mit Erlöuterungsbericht beschlossen und zur Auslegung bestimmt. 

Der Entwurf der 1. Änder_yng d,es J~chennutzungsP,lones sowie der Erläuterungsbericht 
hoben in der Zeit vom...Ll..b-..!.Q!:t_.J..o_ __ bis zum~.Q,:5...,,~_während der Dienststun­
den noch § 3 Abs. 2 BouGB öffentlich ausgelegen. Die öffentliche Auslegung ist mit 
dem Hinweis, daß Bedenken und Anregungen während der Auslegungsfri~t. von jedermann 
schriftlich oder zu Protokoll geltend gemocht werden können, am ll.-1::t...Q.4::...Jl.B9.ß_ 
durch Abdruck in den "Tageszeitungen" ortsüblich bekanntgemacht worden. 

Die Gemeindevertretung hot die vorgebrachten Bedenk~n uns!, Anregungen sowie die 
Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange am_t).J..!...Q~l,.J.<t" __ geprüft. 
Das Ergebnis ist mitgeteilt worden. 

Die 1. Änderung des Flächennutzungsplanes wurde am ..Qi~e].i..S.~_von der Gemeinde­
vertretung beschlossen. Der Erläuterungsbericht zur 2. Än?eru~ des Flächennutzungs-
planes wurde mit Beschluß der Gemeindevertretun'g vomJ2..4..._(2.:f..!.Jj ___ gebilligt. 

Gudendorf, den .114.01. llSi~ ) Jtf~~ 
8. mit Erlaß des 

Gudendorf, Ld-AfJ 
Bürgermeister 

9. 

Gudendorf, den J..9. 0 g . . A~ 9,8 !L.~/4~ 
10. 

Bürgermeister 

Die Erteilung der Genehmigung der 1. Än e des Flächennutzungsplanes sowie die 
Stelle bei der der Plon auf Dauer während der Dienststunden von jedermann einge­
sehen werden kann und über den Inhalt Auskunft zu erholten ist, sind om.Q~~j):fu~.ß..!....!J..ß 
ortsüblich bekonntgemocht worden. In der Bekonntmochung ist auf die Geltend­
machung der Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften und von Mängeln der 
Abwägun9. sowie auf die Rechtsfolgen (§ 215 Abs. 2 BouGB ) hirigewiesen worden. 
Die 1. Anderung des Flächennutzungsplanes ist mithin om_Q-'.,...lLU/J--9..<f: __ wirksam 
geworden. 

1. Anderung 
des Flächennutzungsplanes 
der Gemeinde Gudendorf 



l . Allgemeines 

ERLÄUTERUNGSBERICHT 

zur 1. Änderung des Flächennutzungsplanes 

der Gemeinde Gudendorf 

Die Gemeinde Gudendorf verfügt über einen Flächennutzungsplan, den der 
Herr Innenminister des Landes Schleswig-Holstein am 14.02.1991 genehmigt 
hat. Der Flächennutzungsplan trägt den wirtschaftlichen, verkehrlichen, kultu­
rellen und verwaltungsmäßigen Gegebenheiten unter Berücksichtigung der 
bisher bekannten Zielsetzung für die weitere städtebauliche und bauliche Ent­
wicklung Rechnung. 

2. Städtebauliche Entwicklung und Planungsziele der Gemeinde 

Eine Änderung des Flächennutzungsplanes ist nunmehr notwendig geworden, 
um auch weiterhin der fortschreitenden städtebaulichen Entwicklung in der 
Gemeinde vorbereitend Rechnung zu tragen. 

Die Gemeinde verfügt über 2 Bebauungspläne, die entsprechend den Festset­
zungen mit aufgelockerter Wohnbebauung realisiert worden sind. 

Aufgrund des örtlichen Bedarfs an Wohngrundstücken beabsichtigt die Ge­
meinde nunmehr, im westlichen Anschluß an den Bebauungsplan Nr. 2 in der 
nördlichen Ortslage einen weiteren Bebauungsplan Nr. 3 aufzustellen. 

Zur Durchführung des Bebauungsplanes werden die nach dem rechtswirksa­
men Flächennutz.ungsplan ausgewiesenen Flächen für die Landwirtschaft 
nunmehr als 

- Wohnbauflächen (W) 

ausgewiesen. Es sollen 12 weitere Wohngrundstücke westlich des vorhandenen 
Bebauungsplanes Nr. 2 in eingeschossiger offener Bauweise für den 
,,Einfamilienhausbau" als allgemeines Wohngebiet (WA) erschlossen werden. 
Dabei wird eine aufgelockerte Einzelhausbebauung mit max. 2 Wohnungen je 
Wohngebäude vorgesehen. Nach Realisierung des Bebauungsplanes wird mit 
einer Zunahme von rd. 14 Wohneinheiten (WE) gerechnet. 
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Die Größe des Planänderungsbereiches ist erforderlich geworden, um den 
überwiegenden Eigenbedarf an Wohngrundstücken in der Gemeinde bis eo. 
zum Jahre 2004 zu decken und um eine vertretbare Lösung der Erschließungs­
maßnahmen zu erreichen. Das Baugebiet kann nach Reallsierung des geplan­
ten Bebauungsplanes nach Süden erweitert werden. Die künftige bauliche 
Entwicklung ist zwischen der vorliegenden Änderungsfläche und der bebauten 
Ortslage vorgesehen. Längerfristig soll die freie Fläche bis zur Ortslage ge­
schlossen werden. Alternativflächen sind z. Z. nicht zu erwerben. 

Bei der Ausweisung der Wohnbauflächen sind die Belange des Umweltschutzes 
beachtet worden. In dem künftigen Erweiterungsgebiet des Bebauungsplanes 
werden keine unzumutbaren Immissionen durch Verkehr, Landwirtschaft oder 
Gewerbe erwartet. landwirtschaftliche Betriebe mit lntensivtierhaltungen und 
emissionsträchtige Gewerbebetriebe liegen nicht im Einwirkungsbereich des 
künftigen Wohngebietes. Die Bauflächen liegen in einer Entfernung von ca. 
130 m von der Landesstraße 138 (L 138) entfernt. Nach einer Berechnung des 
Beurteilungspegels nach der DIN 18005 - Schallschutz im Städtebau - (siehe 
Anlage) werden die Richtwerte für allgemeine Wohngebiete nicht erreicht 
bzw. überschritten. Schallschutzmaßnahmen werden nicht erforderlich. 

Durch die Realisierung des künftigen Bebauungsplanes auf den bislang land­
wirtschaftlich genutzten Flächen werden nach dem Landesnaturschutzgesetz 
(LNatSchG) Schleswig-Holstein Eingriffe in Natur und Landschaft vorbereitet. 
Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes und des Landschaftsbildes sind nach 
dem LNatSchG so gering wie möglich zu halten. Unvermeidbare Eingriffe sind 
auszugleichen. 

Eingriffsminimierungen sowie Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen werden bei 
der in der Aufstellung befindlichen verbindlichen Bauleitplanung nach dem zu 
erstellenden Grünordnungsplan zur vorliegenden Bauleitplanung berücksich­
tigt. Da die Ausgleichs- bzw. Ersatzmaßnahmen innerhalb des Plangeltungsbe­
reiches des Bebauungsplanes nicht möglich und auch ökologisch nicht sinnvoll 
erscheinen, beabsichtigt die Gemeinde neben einer Reihe von Maßnahmen 
innerhalb des Bebauungsplangebietes das verbleibende Ausgleichsdefizit 
durch eine Ausgleichsmaßnahme außerhalb des Plangeltungsbereiches zu 
kompensieren. Die Gemeinde stellt dafür eine landwirtschaftlich genutzte 
Grünlandfläche in einer Größe von rd. 3.400 m2 in der Gemarkung Windbergen 
für den Naturschutz zur Verfügung. Die Fläche soll ökologisch aufgewertet 
werden. Um dieses Ziel zu erreichen, soll sie weiter vernäßf und künftig nur noch 
extensiv bewirtschaftet werden. Die weiteren Entwicklungsmaßnahmen wer­
den nach den Vorgaben des Grünordnungsplanes durchgeführt. 

Die Wohnbaufläche grenzt teilweise an ausgewiesene Waldflächen. Nach 
dem rechtswirksamen Flächennutzungsplan war die noch landwirlschaft!ich 
genutzte Fläche unmittelbar nordwestlich der dargestellten Wohnbaufläche für 
die Aufforstung vorgesehen und entsprechend als Wald dargestellt. 
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Aufgrund der extensiven Nutzung hat sich die Fläche zu einem Magerrasen­
standorl entwickelf. Eine Aufforstung ist nicht mehr beabsichtigt. Im Rahmen 
der vorliegenden Änderung des Flächennutzungsplanes wird die Fläche nun­
mehr als 

geschützte Fläche nach § 15 a LNatSchG - Biotop -

ausgewiesen. Nach dem Grünordnungsplan zum Bebauungsplan Nr. 3 wird 
weiterhin eine extensive Nutzung empfohlen. Die Fläche soll sporadisch ge­
mäht oder beweidet werden. 

Gemäß § 32 Abs. 5 LWaldgesetz sind aus brandschutztechnischen Gründen 
und zur Berücksichtigung der Windwurfgefahr sowie zur Vermeidung einer Be­
einträchtigung des Waldrandes ein Regelabstand von baulichen Anlagen zum 
vorhandenen Wald von 30 m (Waldschutzstreifen) erforderlich. Zur besseren 
Bebauung der Gruhdstücke hat die zuständige Baubehörde des Kreises Dith­
marschen mit Zustimmung der unteren Forstbehörde die in der Planzeichnung 
dargestellten Unterschreitungen dieser Abstände im Rahmen der vorliegenden 
Bauleitplanung zugelassen. Die erforderlichen Schutzabstände nach § 32 
LWaldgesetz sind in der Planzeichnung nachrichtlich übernommen worden. 

Die Gemeinde Gudendorf verfügt noch nicht über einen rechtswirksamen 
Landschaftsplan. Der Landschaftsplan befindet sich jedoch in der Aufstellung. 
Im Rahmen der vorliegenden Bauleitplanung hat die Gemeinde eine Aus­
nahme von der Verpflichtung zur Aufstellung eines LandschafJsplanes vom 
Ministerium für Umwelt, Natur und Forsten gestellt. 

3. Erschließung der Bauflächen 

Der künftige Bebauungsplan wird an das vorhandene angrenzende Straßen­
netz der Gemeinde angebunden. 

4. Ver- und Entsorgung der Bauflächen 

Der künftige Bebauungsplan wird an die vorhandenen Versorgungsanlagen 
des angrenzenden Baugebietes a ngebunden. 

Das Schmutzwasser aus dem künftigen Baugebiet wird mit Rücksicht auf die 
Reinhaltung der Gewässer Ober Kanalisationsleitungen der gemeindlichen 
Klöranlage zugeführt. 

Gudendorf, den Alf, V =t-. /l 1 S ~ 

,«:.;t:~ t'ci7 
Gemeinde Gudendorf 
- Bürgermeister -



Anlage zum Erläuterungsbericht zur 1. Änderung des Flächennutzungsplanes 

der Gemeinde Gudendorf 

Ermittlung der Beurlei!ungspegel nach DIN 18005 - Schallschutz im Städtebau -

1. 

2. 

3. 

Allqeme!nes 

Die bei der nachfolgenden Berechnung verwendeten Zahlen über die durch­
schnittlichen täglichen Verkehrsmengen des Jahres (DTV) entstammen der 
Verkehrsmengenkarte 95 für das Prognosejahr 2010 (DTV 95 + 20 %). 

DTV = 47 65 (Lkw-Anteil tags und nachts = 10 %) 

Der Straßenbelag in dem Straßenabschnitt der L 138 besteht aus Asphaltbe-­
ton. 
Die max. Höchstgeschwindigkeit beträgt 50 km/h. 
Der Abstand von der Mitte der Fahrbahn der L 138 bis zum östlichen Rand der 
Wohnbaufläche beträgt rd. 130 m. 

Ermittlung des Beurleilungspegels 

Mt 

Mn 

PI 

Pn 

Mt 

Mn 

= 

= 

= 

= 

= 

= 

Beurteilung 

0,06 X DTV 

0,008 X OTV 

10% 

10% 

0,06 X 4765 = 

0,008 X 4765 = 

286 Fz/h 

38 Fz/h 

64,5 - 0,5 - 4 + 0 - 9 + 0 = 51 dß(A) < 55 

56 - 0,5 - 4 + 0 - 9 + 0 = 42,5 dB(A) < 45 

Die Orientierungswerte für Verkehrslärm nach dem Beiblatt l zur DIN 18005, 
Teil 1, werden für allgemeine Wohngebiete nicht erreicht. Schallschutzmaß­
nahmen werden nicht erforderlich. 




